
AGB 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Nachfolgend finden Sie die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der TKM Solution e.U, diese vertreten durch den Inhaber Tobias Kraus, 
Ahornberg 16, 95505 Immenreuth. 

Stand: September 2022 

 

1. Geltungsbereich 

Unsere Verkaufsbedingungen gelten 

ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen 

abweichende Regelungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 

Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos 
ausführen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch wenn nicht 
ausdrücklich erneut darauf Bezug genommen wurde. 

 

2. Angebot, Preise, Versendung 

1. Angebote des Auftragnehmers sind nur dann verbindlich, wenn der Auftrag schriftlich binnen 14 
Tagen ab Datum des Angebotes nachweislich beim Auftragnehmer einlangt, es sei denn, im Angebot 
ist eine abweichende zeitliche Beschränkung enthalten. Wird ein Auftrag ohne vorheriges Angebot 
erteilt, so kann der Auftragnehmer jenes Entgelt geltend machen, das seiner Preisliste oder seinen 
üblichen Preisen entspricht. Der Auftragnehmer ist bei kurzfristiger Auftragserteilung oder 
Auftragsdurchführung berechtigt, zuzüglich zu dem in den Preislisten angeführten oder seinen 
üblichen Preisen entsprechenden Entgelt, Aufschläge zu verrechnen. 2. Der Auftragnehmer 
übernimmt nur für den Zeitraum von drei Monaten ab Angebotsdatum eine Preisgarantie. Der 
Auftragnehmer ist daher berechtigt, danach ein höheres als das bei der Vertragsschließung 
vereinbarte oder das im Sinne des Punktes II.1. dieses Vertrages bestimmte Entgelt zu verlangen. 3. 
Die im Angebot angegebenen Lieferfristen sind unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt bei 
Werkverträgen frühestens ab Übergabe der zu bearbeitenden Teile an den Auftragnehmer, bei 
Lohnarbeiten, das sind Arbeiten, bei denen auch das Material vom Auftragnehmer bereitgestellt 
wird, beginnt die Lieferfrist ab Einlangen der Bestellung. Ist eine Abklärung von 
fertigungstechnischen Fragen erforderlich, so beginnt die Lieferfrist erst nach Klärung dieser Fragen 
durch den Auftragnehmer. Dies ist dann der Fall, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
schriftlich bekannt gibt, dass die fertigungstechnischen Fragen nun geklärt sind. 4. Die in Katalogen, 
Preislisten, Zeitungen, Broschüren, Firmeninformationsmaterial, Prospekten, Anzeigen, auf 
Messeständen, in Rundschreiben, Werbeaussendungen oder anderen Medien angeführten 
Informationen über die Leistungen der Auftragnehmer stellen keine Angebote des Auftragnehmers 
dar und kann sich der Auftraggeber auf diese nicht berufen. 5. Die im Angebot angeführten Preise 
verstehen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und beinhalten keine Verpackungs- und 
Versandkosten. Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist das Entgelt bei Abholung durch den 
Auftraggeber gegen Barzahlung fällig. Erfolgt ausnahmsweise eine Auslieferung ohne gleichzeitige 
Barzahlung des vereinbarten Entgeltes, so ist das Entgelt binnen 14 Tagen ab Rechnungszugang fällig, 
und ist ohne jeden Abzug und spesenfrei an den Auftragnehmer zu überweisen, und zwar auch dann, 
wenn eine Mängelrüge erhoben wurde. Die Erhebung einer Mängelrüge berechtigt nicht zur 



teilweisen oder gänzlichen Zurückbehaltung des vereinbarten Entgelts. 6. Für den Fall des 
Zahlungsverzuges, werden 12 % p.a. vereinbart. Sollte der Auftragnehmer darüber hinausgehende 
Zinsen in Anspruch nehmen, so ist er berechtigt, auch diese zu verlangen. Der Auftraggeber hat bei 
Zahlungsverzug weiteres sämtliche durch den Zahlungsverzug entstandene Kosten, wie insbesondere 
Aufwendungen für Mahnungen, Inkassoversuche und allfällige gerichtliche oder außergerichtlich 
entstandene Rechtsanwaltskosten zu ersetzen. 7. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
ist, hat der Auftraggeber das zu bearbeitende Material spesenfrei an den Auftragnehmer anzuliefern. 
Erfüllungsort für sämtliche Leistungen ist daher das Werk des Auftragnehmers, an welches das zu 
bearbeitende Material übergeben wurde. Auch bei Kaufverträgen ist das Werk des Auftragnehmers 
Erfüllungsort. 8. Wird vom Auftraggeber die Versendung des Werkes in Auftrag gegeben, so erklärt 
sich der Auftraggeber bereits jetzt damit einverstanden, dass die Art der Verpackung und der 
Versendung vom Auftragnehmer ausgewählt werden kann. Die Kosten der Verpackung und der 
Versendung sowie die Gefahr für Verlust und Beschädigung ab Fertigstellung des Werks gehen zu 
Lasten des Auftraggebers. 9. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Versendung des Werkes die 
Verpackung und Versandkosten sowie das Entgelt per Nachnahme beim Auftraggeber einzuheben. 
Annahmeverzug des Auftraggebers liegt vor, wenn dieser das Produkt zum vereinbarten Zeitpunkt 
nicht übernimmt. Im Fall des Annahmeverzuges gilt die Leistung des Auftragnehmers als erbracht 
und ist das Entgelt fällig. 10. Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich darauf, allfällige von ihm 
behauptete Gegenforderungen gegenüber dem Auftragnehmer mit dem vereinbarten oder im Sinne 
des Punktes 2.1. dieses Vertrages bestimmten Entgelt aufzurechnen. Gleiches gilt für die 
Aufrechnung mit allenfalls behaupteten Preisminderung oder sonstigen Gewährleistungsansprüchen. 

 

3. Pfandrecht, Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt 

1. Der Auftraggeber räumt dem Auftragnehmer mit der Übergabe des Materials zur Bearbeitung und 
anderer übergebener Sachen ein Pfandrecht an diesem Material, an den hieraus hergestellten 
Werkstücken sowie an den übergebenen Sachen ein. Die in der Gewahrsame des Auftragnehmers 
befindlichen Pfandgegenstände dienen zur Sicherstellung sämtlicher, auch aus anderen 
Rechtsgeschäften stammender Forderungen des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber. 
Nach Fälligkeit des Entgelts ist der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, die Pfandgegenstände nach 
seiner Wahl zur Versteigerung zu bringen oder freihändig zu verkaufen. 2. Weiteres steht dem 
Auftragnehmer zur Sicherung seiner fälligen Forderungen und auch zur Sicherung von Forderungen 
aus anderen Rechtsgeschäften das Recht zu, die zur Bearbeitung übergebenen Gegenstände und das 
hergestellte Werk bis zur Begleichung sämtlicher offenen Forderungen einschließlich der 
Forderungen aus Punkt II.6. dieses Vertrages, zurückzubehalten. 3. Sämtliche Waren und Erzeugnisse 
bleiben bis zur vollständigen Bezahlung durch den Auftraggeber im Eigentum des Auftragnehmers. 
Für den Fall, dass der Auftraggeber die im Vorbehaltseigentum des Auftragnehmers befindlichen 
Waren und Erzeugnisse weiterveräußert oder Dritte in sonst irgendeiner Weise an diesen Waren und 
Erzeugnissen Rechte behaupten, hält der Auftraggeber den Auftragnehmer hinsichtlich dieser 
Ansprüche Schad- und klaglos. 

 

4. Schutzrechte, Zeichnungen, Muster 

1. Der Auftraggeber haftet dem Auftragnehmer dafür, dass durch die Ausführung der in Auftrag 
gegebenen Leistungen sowie durch die Verwendung der zur Verfügung gestellten Zeichnungen, 
Muster oder ähnlicher Ausführungsvorschriften oder -behelfe, in- oder ausländische Schutzrechte 
Dritter, insbesondere Patent-, Marken- und Musterrechte nicht verletzt werden. Der Auftraggeber 
hat den Auftragnehmer für den Fall, dass Dritte Ansprüche aus solchen Rechtsverletzungen geltend 
machen, schad- und klaglos zu halten. 2. Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung für Verlust 
oder Beschädigung der zur Verfügung gestellten Werkzeuge, Zeichnungen, Muster, Vorrichtungen 



und übergebenen Gegenstände. Sollte der Auftraggeber hiefür eine Versicherung wünschen, so wird 
eine solche nur über ausdrücklichen Auftrag und auf Kosten des Auftraggebers abgeschlossen. 

 

5. Lieferzeiten 

Liefertermine oder Lieferfristen sind 

nur gültig, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt werden. Sie sind nur 

verbindlich, wenn sie als solche ausdrücklich gekennzeichnet sind. Vereinbarte Liefertermine gelten 
als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt ist oder das 
Vertragsprodukt zum vereinbarten Liefertermin dem Frachtführer übergeben wurde. Die Lieferfrist 
verlängert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und 
Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens 
liegen, z.B. Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, soweit 
solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss 
sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Die Lieferfrist verlängert sich 
entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die vorbezeichneten Umstände 
sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn 

sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Von uns werden Beginn und Ende 
derartiger Hindernisse in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitgeteilt. Zu Teillieferungen 
und Teilleistungen sind wir jederzeit berechtigt, soweit sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht 
ergeben. 

 

6. Preis, Zahlung, Aufrechnung 

Wir sind berechtigt, nach Vertragsabschluss 

eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen. Der Kaufpreis ist bei Übernahme der Ware oder 
Dienstleistung netto ohne Skonto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer stets in bar zu zahlen, wenn 
nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wird. Preisänderungen sind zulässig, wenn 
zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen 
sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die 

Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis 
angemessen entsprechend der Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur 
berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen 
Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt. Ist der Kunde Unternehmer, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, sind 
Preisänderungen gemäß der vorgenannten Regelungen zulässig, wenn zwischen 

Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als sechs Wochen liegen. Die Aufrechnung 
mit Gegenforderungen/Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung ist 
unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von 

uns anerkannt. 

Zuschläge fallen an: 

1. 

für Nachtarbeit (20 Uhr bis 7 Uhr): 30 

Prozent 



2. 

für Samstagsarbeit: 30 Prozent 

3. 

vorbehaltlich der Nummern 4 und 5 für 

Sonntagsarbeit: 80 Prozent 

4. 

vorbehaltlich der Nummer 5 für Arbeit am 

31. Dezember und an den gesetzlichen sowie am Standort Immenreuth gültigen 

Feiertagen: 125 Prozent 

5. 

für Arbeit am 24., 25. und 26. Dezember 

sowie am 01. Mai: 150 Prozent 

Bei Nachtarbeit an Wochenenden und Feiertagen addieren 

sich die jeweiligen Zuschläge. 

Ein Tagessatz entspricht acht Stundensätzen. 

Die kleinste Abrechnungseinheit beträgt: 

• bei Dienstleistung vor Ort: 4 

Stunden. Darüber hinaus erfolgt die Abrechnung im 2-Stunden-Takt. 

• bei Telefon- oder Remotesupport: 0,5 Stunden. 

Darüber hinaus erfolgt die Abrechnung im 0,5-Stunden-Takt. 

 

7. Erfüllungsort 

Sofern der Kunde die Ware oder 

Dienstleistung an unserem Geschäftssitz in Empfang nimmt, ist der Erfüllungsort Immenreuth, 
andernfalls die Betriebsstätte des Kunden, an der die Leistung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
erbracht wird. 

Sollen Leistungen andernorts durchgeführt werden, vergütet der Kunde die Anfahrtskosten pauschal 
pro Tag in Höhe der folgenden Staffelung: 

• ab 40 km: 1,25 EUR pro Entfernungskilometer zum 

Standort TKM Solution (95505 Immenreuth) 

• ab 50 km: Ein Kilometer entspricht 0,7 Minuten 

Reisezeit. 

Die gesamte Reisezeit wird auf 10 Minuten genau 

gerundet. 



 

8. Versand und Gefahrenübergang 

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn 

sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden, unbeschadet seiner nachstehenden 
Gewährleistungsrechte, entgegenzunehmen. Bezüglich des Gefahrenübergangs gilt in diesem Fall die 
gesetzliche Regelung (§ 474 Abs. 2 BGB). Ist der Kunde Unternehmer, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen geht die Gefahr auf ihn über, 
sobald die Sendung unser Lager oder das unseres Lieferanten verlassen hat. Der Transport erfolgt auf 
Kosten des Kunden. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten 
hat, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über; wir verpflichten uns 
jedoch, auf Kosten des Kunden entsprechende Versicherungen gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, 
Feuer- und Wasserschäden abzuschließen, wenn dieser es verlangt. 

 

9. Gewährleistung, Haftung 

Über offenkundige Mängel muss uns der 

Kunde innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige 
Zustand der Ware festgestellt wurde, schriftlich unterrichten. Unterlässt der Kunde diese 
Unterrichtung, erlöschen seine Gewährleistungsrechte zwei Monate nachdem er den Mangel 
festgestellt hat. Dies gilt nicht, soweit uns arglistiges Verhalten nachgewiesen werden kann. Ist der 
Kunde Kaufmann gilt abweichend von der vorstehenden Bestimmung die gesetzliche Regelung des § 
377 HGB. In diesem Falle hat der Kunde die Ware unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen und 
einen etwaigen Mangel schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der 

Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel 
handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Mängelrügen haben stets schriftlich zu 
erfolgen. Bei berechtigten Mängelrügen können wir, wenn sich der Kunde nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist äußert, ob er Nachbesserung oder Nachlieferung wählt, eine angemessene Frist 
zur Ausübung seiner Wahl setzen, nach deren Ablauf wir wählen können, ob nachgebessert oder 

nachgeliefert werden soll. Für Schäden, die durch falsche Angaben des Kunden, mangelnde Wartung 
oder Pflege, instruktionswidrige Bedienung, Verwendung von herstellerfremden 

Ersatzteilen oder Produkten entstanden sind, haften wir nicht. Unsere Haftung ist auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit 
des Kunden und im Falle unseres Verzuges. In diesen Fällen haften wir für jedes Verschulden. Ist der 
Kunde Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen gilt darüber hinaus Folgendes: Unsere Haftung ist auf solche Schäden beschränkt, 
mit deren Eintritt nach Vertragsabschluss aufgrund der bei Auftragserteilung bekannten Umstände 
vernünftigerweise zu rechnen war. Die Gewährleistungsfrist für Mängel an der Hard- und Software 
sowie für die von uns vorgenommenen Reparaturen und Dienstleistungen beträgt ein Jahr. Der 
Kunde hat vor Beginn von Dienstleistungen durch die TKM Solution e.U für eine ordnungsgemäße 
Datensicherung zu sorgen. Sollte der Kunde den Auftrag zur Durchführung von 
Sicherungsdienstleistungen erteilen, so hat dieser die Pflicht, seine Datensicherung auf Konsistenz 
und ordnungsgemäße Rücksicherung zu überprüfen. Sollte der Kunde dazu nicht in der Lage sein, so 
kann er uns beauftragen, diese Sicherung zu überprüfen – dieser Auftrag muss explizit erteilt werden 
und ist kostenpflichtig. 

Leistungsstörungen aufgrund höherer Gewalt (insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche 
Anordnungen, Naturkatastrophen, Ausfall von Kommunikationsnetzen oder Gateways, Störungen im 
Bereich der Dienste von Carriern) hat TKM Solution nicht zu vertreten. 



 

10. Annahmeverzug 

Ist der Kunde Unternehmer, eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen und kommt er mit der Annahme der ordnungsgemäß angebotenen Leistung oder 
Ware in Verzug, so sind wir nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und Schadensersatz in Höhe von 20 Prozent des Rechnungswertes zu verlangen, und 
zwar ohne Nachweis der Schadenshöhe. Der Beweis eines höheren Schadens bleibt uns 
unbenommen. Dem Kunden ist in jedem Fall der Nachweis gestattet, dass ein geringerer oder gar 
kein Schaden eingetreten ist. 

 

11. Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an den 

Liefergegenständen bis zur vollständigen Zahlung vor. Bei vertragswidrigem 

Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme nach Mahnung 
berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Liefergegenstände durch uns gelten nicht als Rücktritt 
vom Vertrag, sofern nicht entsprechende Verbraucherschutzvorschriften Anwendung finden oder 
dies 

durch uns schriftlich erklärt wird. Bei Verwendung gegenüber Unternehmern, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt darüber hinaus 
Folgendes: Das Eigentum geht erst dann auf den Kunden über, wenn er seine gesamten 
Verpflichtungen aus unseren Lieferungen und Leistungen getilgt hat. Das gilt auch dann, wenn der 
Kaufpreis für bestimmte, vom Kunden bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist. Der Kunde ist 
berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, er tritt uns jedoch 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 

(einschließlich MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen 

Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 

Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns 

jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 

Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber 

dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekanntgibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. Die Verarbeitung 
oder Umbildung der Liefergegenstände durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Werden 
die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben 
wir das 



Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Der Kunde darf die Liefergegenstände weder 
verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen 
Verfügungen durch Dritte hat der 

Käufer uns unverzüglich davon zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte 

erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser Eigentum 

hinzuweisen. Wir verpflichten uns jedoch, die uns zustehenden Sicherheiten 

insoweit auf Verlangen des Käufers freizugeben, als der Wert ihrer zu sichernden Forderungen, 
soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 Prozent übersteigt. 

 

12. Inkassokostenklausel 

Soweit die Forderungen gegen Kunden 

überfällig sind und das kaufmännische Mahnverfahren zu keinem Erfolg geführt hat, sind wir 
berechtigt, einen Inkassodienst mit der Geltendmachung der Forderungen zu beauftragen. Die dafür 
anfallenden Kosten in üblicher, einer anwaltlichen Inanspruchnahme entsprechenden Höhe sind vom 
Kunden zu tragen. 

 

13. Annulierungskosten 

Tritt der Kunde unberechtigt von einem 

erteilten Auftrag zurück, können wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen 
Schaden geltend zu machen, 10 Prozent des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des 
Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Kunden ist es jedoch 
gestattet nachzuweisen, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. 

 

14. Gerichtsstand 

Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, sind bei allen sich 
aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten Klagen bei dem für unseren Hauptsitz 
zuständigen Gericht zu erheben. Der Hauptsitz ist Immenreuth. Wir sind auch berechtigt, am 
Hauptsitz des Bestellers zu klagen. 

 

15. Anwendbares Recht 

Es gilt ausschließlich deutsche Recht 

unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der 
Kunde seinen Firmensitz im Ausland hat. 

 

16. Notwendige Angaben des Auftraggebers 



1. Für Lohnarbeiten hat der Auftraggeber bei schriftlichen Bestellungen folgende Angaben 
nachweislich und schriftlich an den Auftragnehmer bekanntzugeben: Bezeichnung, Stückzahl, 
Werkstoff, eine normgerechte Werkzeichnung, bei vorangegangener Angebotslegung die 
Angebotsnummer sowie den Wunschtermin für die Fertigstellung. 2. Bei Werkverträgen sind neben 
den für die Lohnarbeiten bekanntzugebenden Angaben zusätzlich Angaben über die an den 
Auftragnehmer übergebenen Rohmaterialien und Halbfertigteile sowie ein Lieferschein für diese zu 
Deinhammer GmbH Maschinenbau Sand 9, A-4650 Lambach Tel.: +43 7245 22622-0, Fax -33 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lohnfertigung (AGB-Lohnfertigung), April 2004 2/2 übergeben. 
Weiteres hat der Auftraggeber die auszuführenden Arbeitsschritte zu bezeichnen. 3. Werden diese 
unter Punkt IV. 1. und 2. angeführten Angaben dem Auftragnehmer nicht schriftlich bekanntgegeben 
oder sind diese unvollständig oder unklar, so erfolgt die Fertigung seitens des Auftragnehmers ohne 
etwaiger Verpflichtung zur Rückfrage beim Auftraggeber. Nicht gleichzeitig mit dem Auftrag und den 
Werkstücken eintreffende schriftliche Angaben sind unmaßgeblich. Hat es der Auftraggeber 
unterlassen, diese Angaben schriftlich zu machen oder sind diese unvollständig oder unklar, so wird 
seitens des Auftragnehmers keine Gewährleistung übernommen. In diesem Fall hat der 
Auftragnehmer auch keinen Schadenersatz zu leisten. 

 

17. Sonstiges 

Übertragungen von Rechten und Pflichten 

des Kunden aus dem mit uns geschlossenen Vertrag sowie alle sonstigen 

Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer 

schriftlichen Zustimmung. Dies gilt auch für die Aufhebung des 

Schriftformerfordernisses. Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so 

bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt. 

 


